
»Offene Beschattung« 
durch die Sicherungsgruppe ? 

In meiner Anme:rkung über die »ofiene Beschattung. eines Angehörigen der 
Bundeswe:hr l durch dc:n MAD (KJ I 97.t. S. 208 f.) habe ich unter Hinweis auf 
die Fille: Viktor Agartz. Irmtraut Finkelgrün und Anwälte. die Angehörige der 

Baader-Mc:inhof-Gruppe verteldi!;en. dargelegt. daß der» Verdacht nicht unbe­

gründet. c:rschc:int. "daß dem Verfassungsschutz gleichsam als Ersatz für die 
bisher mit Erfolg verweigerten ExekutIvbefugnisse die rechtsstaatswidrige 
offene Beschattung zugebilli!;t worden ist •. 
In einem Bericht des Spiegel (. Schw:wz sichtbar., Nr. 49, 2. [2. [97.h S. 59 ff.) 
über die: .. offene Beschattung« wird über das Verhalten der MAD-Beschatter 
beschönigend angemerkt. daß es sich dabei um Leute handele •• die oft ohne 
strenge Auslese und nur befristet von der Truppe zur Bundeswehr-Schule für 
Nachrichtenwesen abkommandiert werden« und die »aus dem Beschattungsjob 
einen Fre:izeitspaß machen •. 2 Gleichsam als Antwort des Bundesverfassungs­
schutzes iindet man unter Zugabe der einen Spiegel-Artikel würzenden 

Beschattungseinzelheiten folgende Feststellung: .Das Bundesamt für Verfas­
sungschutz (BtV) hingegc:n operiert nur dann mit offc:nem Visier, wenn etwa 

Politiker diskret vor mlßdeutbaren Begegnungen gewarnt oder ausländische 
Diplomaten ohne Eklat als Agenten enttarnt werden sollen: Ein durch offene 

Beschattung bedringter Geheimdienst- Diplomat wird meist abgezogen. weil er 
künftig im Gastland ohne Nutzen für konspirativen Einsatz ist.« 

Wenn »offene Beschattung. beim MAD tatsächlich nur auf »menschlichem. 
Versagen beruht und wenn die .. offene Beschattung« vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz tatsächlich ausschließlich in den genannten Fällen ange­
wandt wird. bleiben als Institutionen, die rechtswidrig Personen unter psychi­
,chc:n Druck setzen und sie zugleich in dc:n Augen Dritter herabsetzen, die Poli­
tische Polizei der Länder und - msbesondere - die Sicherungsgruppe des 
Bundeskriminalamtes. die dem Bundesinnenminister unterstellt ist, und die in 

die Strafverfolgung gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines 
Bundeskriminalamtes einbezogen werden kann. 

I Die 4. Straikammer des Lolndg<nchts Lünebuq; hat" mit Beschluß vom 1(.9. IY74 lbgelehnt. 
die .\nkb~e ~egen den F.rnmeIJ<In~en .. ur NlUS Oellerer ... egel! Verscoll., gegen §§ 89. Y2 II u. 
III :--Ir. 1 StGB zur Hluptverillndlung zuzulassen. Auszüge JUS dieser EntscheIdung. die Im 
""esentlichen luf d,s Plrt ... npnvilcg J<s Art. 2 t GG gestützt Wird. Sind lbgedruckt In: Rote 
Rob •. Jg. 5. Nr. 6 (J (.12.1974), S. "56 i. 

I Da Lelta Ja PresS<' unJ Ofi<ntlichkeltslrbelt Im Amt für Sicherhelt Jer Bundeswehr wußte In 
.. nem Lc>Orbnd an den Spug," (Jg. lS. :'>Ir. 5 J. J 6. 12. '974. S. I J) kaum etwas ,nJeres zu "'gen. 
olls d,ß über Jie Angelegenheit be rem Im Juli J ~74 Im WDR unJ NDR berIChtet worden .... und 
d,ll Kbus Oellerer - LeHa "ner politlsch extrem mOtlvlerten Sold,tengruppe- ~.wes.n seI •• die 
In «ner Bundeswehr«nhelt konsplrltlV ,:itlg WH-. Aui die Rechtsverl~tzun~ durch -offene 
Beschlttung- wurde meht <ln~egan~en. 
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JOO Die Sicherungsgruppe Bad Godesberg hat schon in der Spiegel-Affäre eine 
unrühmliche Rolle gespielt. Bei der anrüchigen Besprechung (in der die Aktion 
gegen den SpzegeL in ihren EinzelheIten durchgesprochen wurde) zwischen den 
Bundesanwälten W;tgner und Kuhn und dem damaligen Staatssekretär im 
Bundesverteidigungsministerium Hopf am 22. Oktober 1962 nahmen der Lei­
ter der Sicherungsgruppe und dessen Stellvertreter tei!.3 Erst nach dieser 
Besprechung benachrichtigte der Leiter der Sicherungsgruppe seinen zuständi­

gen Minister und bat um Jie Erteilung eines Auftrages gemäß § -+ Abs. 2 Buchst. 
b des oben genannten Gesetzes. 
In welcher Weise die Sicherungsgruppe im Jahre! 962 auf dem Wege ""ar, sich 
zu einem Staat im Staate zu <!lllwiLkdn, zeigt die Tatsache. daß die erforder­
liche Unterrichtung der zuständ igen Organe des Landes Nordrhein-Westfalen 
über die SpIegel-Aktion nur auf der untersten Ebene, d. h. unter Ausschaltung 

des FDP-Innenministers We yer erfolgte. Auf Grund einer Beschattung durch 

die Sicherungsgruppe wurde am 26. Oktober (962 der Geschäftsstellenleiter 
des Düsseldorfer Sp,egeL-Büros, Erich Fischer, mit Rudolf Augstein verwechselt 
und von der Sicherungsgruppe festgenommen. Wenn die damals aufgestellte 
Behauptung richtig ist, daß nach dieser Festnahme .. Gefahr im Verzuge. vorlag 

und damit durch die Festnahme die nächtliche Aktion gegen den Spiegel ausge­

löst worden ist, dann zeigt dieser Vorfall, wie die Sicherungsgruppe selbständig 
.. Maßstäbe '. setzen kann. 

Im Zusammenhang mit der Verfolgung der Baader-Meinhof-Gruppe ist der 
Aktionsradius der Sicherungsgruppe erheblich ausgeweitet worden. Gerade das 
macht es nötig, eine Institution sehr genau zu kontrollieren, die von ihrer 

Aufgabensteilung her besonders leicht in die Versuchung gerät, Staatsräson und 
Sicherheit über Recht und Gesetz zu setzen. 

Sollte es in der Bundesrepublik Deutschland unmöglich sein, diejenigen auszu­
machen, die durch Anordnung oder Duldung für eine Beschattung ver:lntwort­
lich sind, die zumindest auf der objektiven Tatseite den Straf tatbestand der 
Nötigung erfüllt? 

Jürgw Sl!lfert , 

J S. d:l ZU jürgen Seifert, Hr'g., 0" Sp"grl-rlffiir., Bd. I. 0 ., StaatJmacht und ih rr Kontroll •. 
Olten u. Fre iburg I. Brsg .. 1966. S. 1 JS r. . zum fol~.nJcn ,. S. 141. 
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